
 
 

 
 

 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir übermitteln heute Informationen aus denen sich ergibt, zu welchen Fragen es 
nach unserem aktuellen Kenntnisstand Sinn macht, noch vor Jahresende 
Widerspruch einzulegen/einen Antrag zu stellen, um mögliche eigene Rechte zu 
wahren. 
 
 
Musterklagen NBB seit 2005 wegen Unteralimentierung – Revision beim 
BVerwG und Vorlagebeschluss beim BVerfG 
 
Sachstand: 
Die Musterverfahren des NBB zur Unteralimentierung nach der Streichung des 
Weihnachts- und Urlaubsgeldes laufen wie bekannt seit dem Jahr 2005. Seitdem 
haben wir regelmäßig empfohlen, Widerspruch gegen die Besoldung/Versorgung 
einzulegen.  
Zum aktuellen Verfahrensstand (Vorlagebeschluss an das BVerfG) weisen wir 
darauf hin, dass noch keine Entscheidung aus Kalsruhe vorliegt. Sobald eine solche 
vorliegt, werden wir unsere Mitgliedsgewerkschaften und -verbände 
selbstverständlich informieren. 
 
Empfehlung: 
Widerspruch einlegen, wenn dies noch nicht erfolgt ist. Ein aktueller 
Musterwiderspruch ist dieser Information beigefügt. 
 
Wer bisher keinen Widerspruch eingelegt hat (auch nicht in den vergangenen 
Jahren), sollte dies zumindest noch für das Jahr 2020 tun. Wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass das Einlegen eines Widerspruchs aktuell nur dann zur Wahrung 
der Rechte der Betroffenen im Landesbereich erforderlich ist, wenn nicht schon in 
den Vorjahren entsprechend Widerspruch eingelegt wurde und es eine 
entsprechende schriftliche Information des NLBV gab. 
 
 

 

An die 
• Mitgliedsgewerkschaften und –verbände des NBB 
 
nachrichtlich: 
• Mitglieder des Landesvorstandes des NBB 
• Vorsitzende der Mitgliedsgewerkschaften und –    
             verbände des NBB 
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Altersdiskriminierende Besoldung  
 
Sachstand: 
Zu diesem Themenfeld hat sich gegenüber dem im letzten Jahr mitgeteilten 
Sachstand keine Änderung ergeben.  
 
Auf der Website des NLBV findet sich dazu folgender Hinweis: 
Falls sich aus einer höchstrichterlichen Entscheidung mit Bindungswirkung für das 
Land Niedersachsen ergeben sollte, dass die rückwirkend zum 01.09.2011 erfolgte 
Umstellung auf die Erfahrungsstufen-Systematik nicht dazu führte, 
Schadensersatzansprüche wegen Altersdiskriminierung zu beseitigen, werden 
sämtliche Widersprüche nach Maßgabe dieser Entscheidung behandelt. 
 
Empfehlung: 
Es muss nichts weiter unternommen werden. 
 
 
Amtsangemessenen Alimentation für Beamte mit drei und mehr berück-
sichtigungsfähigen Kindern 
 
Sachstand: 
Wie bekannt sein dürfte, führt der NBB ein Musterverfahren zur Frage der Alimen-
tation kinderreicher Beamtenfamilien beim VG Osnabrück. Eine Entscheidung liegt 
noch nicht vor. 
 
In der Vergangenheit eingelegte Widersprüche wurden seitens des NLBV nach Ent-
scheidung durch das Niedersächsische Finanzministerium zwischenzeitlich ab-
schlägig beschieden.  
Wir hatten empfohlen, gegen den Widerspruchsbescheid fristwahrend Klage beim 
zuständigen Verwaltungsgericht einzureichen und zu beantragen, das Verfahren 
mit Blick auf das Grundsatzverfahren beim VG Osnabrück unter der Bedingung ru-
hend zu stellen, dass das Land Niedersachsen (NLBV) erklärt, auf die Einrede der 
Verjährung zumindest bis zum Ablauf eines halben Jahres nach der rechtskräfti-
gen Entscheidung oder anderweitigen Beendigung des eingeleiteten Verfahrens 
zu verzichten. 
 
Empfehlung: 
Im Hinblick auf die in § 4 Abs. 7 NBesG geforderte zeitnahe Geltendmachung von 
Ansprüchen – bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres – ist jeder Beamtin/je-
dem Beamten anzuraten, einen entsprechenden Antrag auf Gewährung einer 
amtsangemessenen Alimentation für ihr/sein drittes und gegebenenfalls weiteres 
Kind bis zum 31. Dezember bei ihrem/seinem Dienstherrn zu stellen, sofern die 
Voraussetzungen erfüllt sind. 
Ausschließlich in den Fällen, in denen der Dienstherr einer jährlichen Antragstel-
lung zur Fristwahrung für obsolet erklärt hat, bedarf es keiner erneuten Geltend-
machung. 
 
Ein Musterwiderspruch des dbb ist ebenfalls als Anlage beigefügt. 
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Ruhegehaltsberechnung nach begrenzter Dienstfähigkeit 
 
Nachdem das Bundesverfassungsgericht mit Entscheidung vom 28.11.2018, 2 BvL 
3/15 festgestellt hatte, dass sich die Besoldung begrenzt dienstfähiger Beamter an 
der vom Dienstherrn selbst für amtsangemessen erachteten Vollzeitbesoldung 
orientieren müsse, wurde § 12 NBesG geändert. Seitdem erhalten begrenzt dienst-
fähige Beamte zusätzlich zu ihren Teilzeitbezügen einen Zuschlag i. H. v. 50 % des 
Unterschiedsbetrages zwischen den Teilzeitbezügen und den Dienstbezügen, die 
der begrenzt Dienstfähige bei Vollzeitbeschäftigung erhalten würde. 
 
Versorgungsrechtlich wird der Zeitraum der begrenzten Dienstfähigkeit allerdings 
nur in Höhe der tatsächlichen Teildienstfähigkeit berücksichtigt. 
 
Dieses Auseinanderfallen zwischen besoldungsrechtlicher und versorgungsrecht-
licher Auswirkungen der begrenzten Dienstfähigkeit ist aufgrund des Wertungs-
widerspruchs verfassungswidrig. Die Zeit der begrenzten Dienstfähigkeit ist ver-
sorgungsrechtlich in dem gleichen Umfang zu berücksichtigen wie die gewährte 
Gesamtbesoldung. 
 
Zur Klärung der Frage der verfassungsrechtlich gebotenen versorgungsrechtlichen 
Berücksichtigung von Zeiten der begrenzten Dienstfähigkeit ist bereits ein Klage-
verfahren vor dem Verwaltungsgericht Lüneburg unter dem Az.: 8 A 178/20 an-
hängig.  
 
Wir empfehlen allen Betroffenen einen entsprechenden Antrag zu stellen.  
Einen Musterantrag haben wir beigefügt. 
 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Gewähr, dass mit den Formulierungen 
in den Musterwidersprüchen jeglicher Rechtsnachteil ausgeschlossen werden kann, 
vom NBB nicht übernommen wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Azra Kamber 
Landesgeschäftsführerin 


